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Die unterzeichnenden Verbände nehmen wie folgt Stellung: 

 

��� =LHO�GHU�1RYHOOH�GHU�9HUSDFNXQJVYHURUGQXQJ�
�

6WHOOXQJQDKPH��
�

:LU�XQWHUVW�W]HQ�GDV�9RUKDEHQ�GHV�%XQGHVXPZHOWPLQLVWHULXPV��GLH�1RYHOOH�GHU�
9HUSDFNXQJVYHURUGQXQJ�LP�:HVHQWOLFKHQ�DXI�GLH�6LFKHUXQJ�GHU�KDXVKDOWVQDKHQ�
:HUWVWRIIVDPPOXQJ�VRZLH�GLH�+HUVWHOOXQJ�IDLUHU�:HWWEHZHUEVEHGLQJXQJHQ�]ZL�
VFKHQ�GHQ�YRQ�GHU�9HURUGQXQJ�YHUSIOLFKWHWHQ�8QWHUQHKPHQ�GHU�,QGXVWULH�XQG�
GHV�+DQGHOV�]X�NRQ]HQWULHUHQ��:LU�DSSHOOLHUHQ�DQ�GHQ�9HURUGQXQJVJHEHU��GLHVHV�
9RUKDEHQ�UDVFK�]XP�(UJHEQLV�]X�I�KUHQ��
 

%HJU�QGXQJ��
 

Die unterzeichnenden Verbände halten eine grundlegende Revision der Verpackungs-

verordnung in Deutschland für geboten.  

 

Sie sind jedoch der Überzeugung, dass zunächst kurzfristig die fortschreitende Erosion 

der bewährten Sammelsysteme für Verkaufsverpackungen gestoppt werden muss, um 

im Interesse des Umweltschutzes, der Verbraucher und der Wirtschaft eine krisenhafte 

Zuspitzung der Situation abzuwenden.  

 

Die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) hat zutreffend festgestellt, dass 

die Verpackungsverordnung in ihrer gegenwärtigen Form nicht wirksam zu überwa-

chen ist und faktisch nicht vollzogen wird. Es ist ein weitgehend rechtsfreier Raum 

entstanden, in dem eine wachsende Zahl von Marktteilnehmern sich ihren Pflichten 

zur Rücknahme gebrauchter Verpackungen entweder vollständig entzieht oder sich 

intransparenten Entsorgungskonzepten anschließt, bei denen offenkundig nur ein ge-

ringer Teil der selbst in Verkehr gebrachten Verpackungen einer Verwertung zuge-

führt wird. Die sanktionslose Missachtung oder Umgehung der Verpackungsverord-

nung bewirkt eine wirtschaftliche Sogwirkung auf die untereinander im Wettbewerb 

stehenden Unternehmen der Industrie und des Handels, die ein sofortiges Eingreifen 

des Verordnungsgebers erforderlich macht.  
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Die unterzeichnenden Verbände beschränken sich daher in dieser Stellungnahme auf 

pragmatische Hinweise zur Weiterentwicklung des geltenden Rechts beziehungsweise 

des Verordnungsentwurfs. Sie appellieren an sämtliche Verfahrensbeteiligte der Poli-

tik, der Wirtschaft und insbesondere der Kommunen, im weiteren Verfahren gleicher-

maßen auf eine verantwortungsbewusste Lösung hinzuwirken. 

 

 

��� $QJDEHQ�]X�.RVWHQZLUNXQJHQ�
�
6WHOOXQJQDKPH��

�
'LH�EHDEVLFKWLJWH�bQGHUXQJ�GHU�9HUSDFNXQJVYHURUGQXQJ�ZLUG�]X�HLQHU�ILQDQ]LHO�
OHQ�(QWODVWXQJ�GHU�8QWHUQHKPHQ�GHU�,QGXVWULH�XQG�GHV�+DQGHOV�I�KUHQ��GLH�VLFK�
PLW�LKUHQ�9HUSDFNXQJHQ�DQ�6\VWHPHQ�GHU�KDXVKDOWVQDKHQ�6DPPOXQJ�EHWHLOLJHQ��
(V�LVW�]X�HUZDUWHQ��GDVV�GLHVH�(QWODVWXQJHQ�DXFK�GHQ�9HUEUDXFKHUQ�]X�*XWH�
NRPPHQ�ZHUGHQ��
�
%HJU�QGXQJ��
�
Die Änderung der Verpackungsverordnung wird zu keiner relevanten Erhöhung der 

haushaltsnah erfassten Verpackungsmenge führen. Vielmehr werden die von den bis-

herigen Teilnehmern der haushaltsnahen Sammlung getragenen Kosten künftig auf ei-

nen größeren Kreis von Verpflichteten entfallen. Dies wird zu einem Rückgang der 

Stückkosten je erfasster Verpackung ab dem Jahr 2008 führen. Für Unternehmen des 

Handels und der Industrie kann dies zu erheblichen Einsparungen führen. Mit Blick 

auf die hohe Wettbewerbsintensität im Einzelhandel ist davon auszugehen, dass sich 

diese Kostenentlastung auch im Bereich der Endverbraucherpreise auswirken kann.  

�
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�
��� =X�����$EVDW]����3IOLFKW�]XU�*HZlKUOHLVWXQJ�GHU�IOlFKHQGHFNHQGHQ�5�FNQDKPH�

YRQ�EHLP�SULYDWHQ�(QGYHUEUDXFKHU�DQIDOOHQGHQ�9HUNDXIVYHUSDFNXQJHQ��
 

6WHOOXQJQDKPH��
 

:LU�KDOWHQ�GLH�$XIJDEHQWHLOXQJ�]ZLVFKHQ�GHQ�6\VWHPHQ�GHU�KDXVKDOWVQDKHQ�
:HUWVWRIIVDPPOXQJ�XQG�GHU�(QWVRUJXQJ�YRQ�9HUSDFNXQJVDEIlOOHQ�JHZHUEOLFKHU�
$QIDOOVWHOOHQ�I�U�JHHLJQHW�XQG�HUIRUGHUOLFK��GLH�=LHOH�GHU�1RYHOOH�]X�HUUHLFKHQ��
 

%HJU�QGXQJ��
�
Wenn der Verordnungsgeber an dem Prinzip der Produktverantwortung bei an private 

Endverbraucher abgegebene Verpackungen festhalten will, ist es ein Gebot der 

Rechtswahrheit und Rechtsklarheit, Hersteller und Vertreiber zur Beteiligung an Sys-

temen der haushaltsnahen Sammlung zu verpflichten, wenn sie Verpackungen an pri-

vate Endverbraucher abgeben, da nur auf diesem Weg eine effektive Rücknahme zu 

erreichen ist. Funktionierende Rücknahmelösungen im Gewerbebereich sind durch 

den Änderungsentwurf nicht erkennbar beeinträchtigt, vielmehr wird deren Tätigkeits-

feld sogar erweitert und rechtlich abgesichert. 

 

Hypothetisch könnte ein ähnliches Regelungsergebnis auch erreicht werden durch ein 

Verbot, die von privaten Endverbrauchern – insbesondere Haushalten – und gewerbli-

chen Abfallstellen zurückgenommenen Verpackungsmengen in gemeinsamen Men-

genstromnachweisen miteinander zu verrechnen. In der Praxis würde eine solche Re-

gelung jedoch zu der Möglichkeit einer unüberschaubaren Vielzahl von Mengen-

stromnachweisen diverser Anfallstellen führen, bei denen eine wirksame Überwa-

chung kaum möglich wäre. Dies könnte für die für den Vollzug zuständigen Behörden 

und die verpflichteten Unternehmen zu einem unübersehbaren Mehraufwand führen. 

Auch würde eine solche Regelung zur Entwicklung neuer Umgehungslösungen förm-

lich einladen, also das zentrale Ziel der Novellierung gefährden. 

�
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�
��� =X������3IDQGHUKHEXQJV��XQG�5�FNQDKPHSIOLFKW�I�U�(LQZHJJHWUlQNHYHUSDFNXQ�

JHQ��
�

6WHOOXQJQDKPH��
�
'LH�3IDQGEHIUHLXQJ�I�U�GLlWHWLVFKH�*HWUlQNH�LVW�EHL]XEHKDOWHQ��]XPLQGHVW�EHL�(U�
]HXJQLVVHQ��GLH�I�U�GHQ�9HU]HKU�GXUFK�6lXJOLQJH�XQG�.OHLQNLQGHU�EHVWLPPW�VLQG��
�
hEHU�3IDQGV\VWHPH�QDFK�����HUIDVVWH�9HUSDFNXQJHQ�VROOWHQ�DXV�GHU�3IOLFKW�]XU�
)�KUXQJ�HLQHV�0HQJHQVWURPQDFKZHLVHV��HQWVSUHFKHQG�1XPPHU���6DW]���ELV���
VRZLH�6DW]����ELV�����$QKDQJ���HQWODVVHQ�ZHUGHQ��
�
%HJU�QGXQJ��
�
Eine Ausweitung der Pfandpflicht auf weitere Getränkearten führt zu erheblichen 

Aufwendungen für die Rücknahme der betroffenen Produkte und zu Belastungen der 

Verbraucher. Insbesondere im Bereich der nach § 1 Absatz 1 der Diätverordnung für 

Säuglinge und Kleinkinder vorgesehenen Getränke (Anlage 8 Ziffer 2 Diätver-

ordnung) ist keinerlei Regelungsbedarf zu erkennen. Vor allem ist bei diesen Erzeug-

nissen die Gefahr einer missbräuchlichen Nutzung der Pfandbefreiung nicht zu erken-

nen. Vielmehr würde die Pfandausweitung eine Personengruppe (Kleinkinder und ihre 

Eltern) belasten, die nach allgemeiner Auffassung besonders schützenswert ist. Wir 

verweisen auf die Stellungnahme des Diätverbandes vom 26. Januar 2007. 

 

Weiter hat sich erwiesen, dass bei nach § 9 pfandpflichtigen, systembedingt sortenrein 

zurückgenommenen Getränkeverpackungen Verwertungsquoten oberhalb der in An-

hang I genannten Verwertungsquoten gesichert erreicht werden. Insoweit sollte aus 

Gründen der Entbürokratisierung die Pflicht zur Erstellung eines Mengenstrom-

nachweises entfallen und insoweit eine Gleichstellung der pfandpflichtigen Verpa-

ckungen mit Transport- und Umverpackungen erfolgen. 

�
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�
��� =X�������9ROOVWlQGLJNHLWVHUNOlUXQJ�I�U�LQ�GHQ�9HUNHKU�JHEUDFKWH�9HUNDXIVYHU�

SDFNXQJHQ��
�

6WHOOXQJQDKPH��
�
'LH�%HVWlWLJXQJ�GHU�9ROOVWlQGLJNHLWVHUNOlUXQJ�QDFK������$EVDW]���VROOWH�:LUW�
VFKDIWVSU�IHUQ��6WHXHUEHUDWHUQ�RGHU�YHUHLGLJWHQ�%XFKSU�IHUQ�YRUEHKDOWHQ�VHLQ��
�
,Q������$EVDW]���6DW]���VROOWH�NODUJHVWHOOW�ZHUGHQ��GDVV�NRQNUHWLVLHUHQGH�9RUJD�
EHQ�]XU�Ä$XVJHVWDOWXQJ�GHU�3U�IXQJ�XQG�%HVWlWLJXQJ�GHU�9ROOVWlQGLJNHLWVHUNOl�
UXQJ�QDFK�$EVDW]���VRZLH�GHU�+LQWHUOHJXQJ�VSlWHVWHQV���0RQDWH�QDFK�,QNUDIWWUH�
WHQ�GHU�9HURUGQXQJ�EHNDQQW³�JHJHEHQ�ZHUGHQ��
�
%HJU�QGXQJ��
�
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder vereidigte Buchprüfer haben durch ihre sonstige 

Tätigkeit für das verpflichtete Unternehmen üblicherweise einen tiefen Einblick in de-

ren allgemeine Geschäftsunterlagen und –vorgänge. Sie unterliegen strengen gesetzli-

chen Haftungsvorschriften und sind durch ihre sonstige Tätigkeit in weitaus geringe-

rem Maße abhängig von mit der Verpackungsverordnung zusammenhängenden Beauf-

tragungen als sonstige Sachverständige. Die Begrenzung auf die genannten Berufs-

gruppen vermindert daher den Nachprüfungsbedarf durch die Behörden. Die Vollstän-

digkeitserklärung ist ihrer Natur nach eine buchhaltungsnahe Tätigkeit (Feststellung 

der in Verkehr gebrachten Verpackungsmenge und deren Abgleich mit vorhandenen 

Entsorgungsverträgen), die keinerlei unmittelbaren Bezug zu der physischen Entsor-

gung von Verpackungen aufweist, wie sie etwa bei der Erstellung sogenannter Men-

genstromnachweise gefordert ist.  

 

Deshalb sollte die Vollständigkeitserklärung von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern 

oder vereidigten Buchprüfern testiert werden, hingegen der Mengenstromnachweis 

von auf diesem Gebiet zugelassenen und fachlich spezialisierten Sachverständigen.�
�
Von zentraler Bedeutung für den Erfolg der Novellierung der Verpackungsverordnung 

ist, dass die Testierung der Vollständigkeitserklärungen nach einheitlichen und nach-

vollziehbaren Maßstäben erfolgt.  
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Deshalb ist unverzichtbar, dass die hierfür anzulegenden Maßstäbe unter Einbeziehung 

des Sachverstands der verpflichteten Wirtschaftskreise erarbeitet und hernach für ver-

bindlich erklärt werden. Durch eine Bekanntmachung sechs Monate nach Inkrafttreten 

wird dieser Prozess in zeitlich überschaubare Bahnen gelenkt und den Verpflichteten 

sowie den für die Testierung zuständigen Berufsgruppen die Sicherheit gegeben, dass 

rechtzeitig vor der erstmaligen Erbringung der Vollständigkeitserklärung die erforder-

lichen Richtlinien zur Verfügung stehen werden. 

�
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